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Im Bereich der Ziviljustiz kommt für vor dem Ablauf des Übergangszeitraums 
eingeleitete und noch anhängige Verfahren weiterhin EU-Recht zur 
Anwendung. Die Informationen über das Vereinigte Königreich werden im 
gegenseitigen Einvernehmen bis Ende 2024 über das Europäische 
Justizportal verfügbar bleiben.

1 Ist es möglich, über das Internet ein Gerichtsverfahren anzustrengen?
Derzeit ist es in Gibraltar nicht möglich, ein Vollstreckungsverfahren über das Internet einzuleiten. In Gibraltar ist es ferner nicht möglich, über das Internet 
Unterlagen bei Gericht einzureichen, Urteile zuzustellen, einen Beschluss zu erlassen oder Widerspruch einzulegen.
2 Wenn ja, für welche Arten von Rechtssachen steht der Online-Dienst zur Verfügung? Gibt es Verfahren, die ausschließlich über das Internet eingeleitet 
werden?
Nicht zutreffend.
3 Ist der Online-Dienst rund um die Uhr oder nur zu bestimmten Zeiten verfügbar? Falls Letzteres zutrifft, zu welchen Zeiten ist der Dienst verfügbar?
Nicht zutreffend.
4 Müssen die Klagegründe in einem bestimmten Format übermittelt werden?
Nicht zutreffend.
5 Wie wird die Sicherheit der Datenübermittlung und Datenspeicherung gewährleistet?
Nicht zutreffend.
6 Bedarf es einer Art von elektronischer Signatur und/oder eines Zeitstempels?
Nicht zutreffend.
7 Fallen Gerichtsgebühren an? Wenn ja, wie sehen die Zahlungsmodalitäten aus und unterscheiden sie sich in ihrer Höhe von den Gebühren für nicht 
elektronische Verfahren?
Nicht zutreffend.
8 Ist es möglich, eine Klage, die über das Internet erhoben wurde, zurückzuziehen?
Nicht zutreffend.
9 Wenn über das Internet Klage erhoben wurde, kann bzw. muss der Beklagte auf demselben Weg antworten?
Nicht zutreffend.
10 Wie verläuft das elektronische Verfahren, wenn der Beklagte auf die Klage antwortet?
Nicht zutreffend.
11 Wie verläuft das elektronische Verfahren, wenn der Beklagte nicht auf die Klage antwortet?
Nicht zutreffend.
12 Können einem Gericht Unterlagen in elektronischer Form zugeleitet werden? Wenn ja, in welcher Art von Verfahren und unter welchen Voraussetzungen 
ist dies möglich?
Nicht zutreffend.
13 Können gerichtliche Schriftstücke sowie insbesondere gerichtliche Entscheidungen über das Internet zugestellt werden?
Nicht zutreffend.
14 Können gerichtliche Entscheidungen in elektronischer Form ergehen?
Nicht zutreffend.
15 Ist es möglich, über das Internet Rechtsmittel einzulegen, und kann die diesbezügliche Entscheidung über das Internet zugestellt werden?
Nicht zutreffend.
16 Ist es möglich, Vollstreckungsverfahren über das Internet einzuleiten?
Nicht zutreffend.
17 Können sich die Parteien oder ihre Rechtsvertreter online über eine Rechtssache informieren? Wenn ja, wie?
Nicht zutreffend.

Die landessprachliche Fassung dieser Seite wird von der entsprechenden EJN-Kontaktstelle verwaltet. Die Übersetzung wurde vom Übersetzungsdienst der 
Europäischen Kommission angefertigt. Es kann sein, dass Änderungen der zuständigen Behörden im Original in den Übersetzungen noch nicht 
berücksichtigt wurden. Weder das Europäische Justizielle Netz (EJN) noch die Europäische Kommission übernimmt Verantwortung oder Haftung für 
Informationen, die dieses Dokument enthält oder auf die es verweist. Angaben zum Urheberrechtsschutz für EU-Websites sind dem rechtlichen Hinweis zu 
entnehmen.
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